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Kreditkarten-Kundenbedingungen für 
DKB-VISA Business Card

Zweck der DKB-VISA Business Card1.	

Die DKB-VISA Business Card dient zur Begleichung ausschließ-
lich geschäftlich veranlasster Aufwendungen. Auf der Grundla-
ge einer zwischen der Deutschen Kreditbank AG (nachfolgend 
Bank) und der Firma abgeschlossenen Rahmenvereinbarung 
gibt die Bank an Firmenangehörige DKB-VISA Business Cards 
aus. Die DKB-VISA Business Card wird im Folgenden als „Kre-
ditkarte“ bezeichnet.

Verwendungsmöglichkeiten und Leistun-2.	
gen

Mit der von der Bank ausgegebenen Kreditkarte kann der Kar-
teninhaber im Inland – und als weitere Dienstleistung auch im 
Ausland – im VISA-Verbund bei Vertragsunternehmen Waren und 
Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und zusätzlich im Rahmen 
eines Bargeldservices an Geldautomaten sowie an Kassen von 
Kreditinstituten – dort zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweis-
papiers – Bargeld beziehen.

Die Vertragsunternehmen sowie die Bank und die Geldautoma-
ten im Rahmen des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsym-
bolen zu erkennen, die auf der Kreditkarte zu sehen sind. Soweit 
mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen (z. B. Versicherungen) 
verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber gesondert in-
formiert.

Personalisiertes Sicherheitsmerkmal3.	

Für die Nutzung von Geldautomaten und von automatisierten 
Kassen wird dem Karteninhaber für seine Kreditkarte eine per-
sönliche Geheimzahl (PIN) als personalisiertes Sicherheitsmerk-
mal zur Verfügung gestellt. 

Abwicklung des Zahlungsvorgangs4.	

Autorisierung des Zahlungsauftragsa)	

Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die 
Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungs-
auftrages.

Hierzu ist entweder
ein Beleg zu unterschreiben, auf dem die Kartendaten --
übertragen sind, oder
	an Geldautomaten, bei Vertragsunternehmen sofern erfor---
derlich sowie an automatisierten Kassen die PIN einzuge-
ben oder
gegenüber Vertragsunternehmen die geforderten Kartenda---
ten (z. B. im Internet, mittels Telefon) anzugeben. Dabei 

sind die gegebenenfalls von der Bank und/ oder dem Ver-
tragsunternehmen angebotenen besonderen Authentifizie-
rungsverfahren zu nutzen. 

Unwiderruflichkeit von Zahlungsaufträgenb)	

Nach der Autorisierung kann der Karteninhaber den Zah-
lungsauftrag nicht mehr widerrufen. Soweit für die Autorisie-
rung zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, 
erfolgt die Autorisierung erst mit deren Einsatz.

Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Bankc)	

Die Bank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzulehnen, 
wenn 
der Karteninhaber diesen nicht nach Nr. 4.a) autorisiert --
hat,
die für den Zahlungsauftrag geltende finanzielle Nutzungs---
grenze (Ziffer 5.) nicht eingehalten wurde oder
die Kreditkarte gesperrt ist.--

Hierüber wird der Karteninhaber beim Einsatz der Karte un-
terrichtet.

Finanzielle Nutzungsgrenze5.	

Der Karteninhaber darf seine Kreditkarte nur innerhalb des (1)	
mit der Bank mitgeteilten monatlichen Verfügungsrahmens 
und nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der Karten-
umsätze bei Fälligkeit zweifelsfrei gewährleistet ist. 

Der Karteninhaber kann mit der Bank jeweils eine Änderung 
des Verfügungsrahmens vereinbaren.

Die Bank ist berechtigt, den Verfügungsrahmen einseitig (2)	
zu reduzieren und/ oder weitere Kartenverfügungen abzu-
lehnen. Die Bank kann jederzeit die Offenlegung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Karteninhabers anhand von 
Selbstauskünften und/ oder aktuellen Verdienstnachweisen 
verlangen. Auch wenn ein Karteninhaber seine finanzielle 
Nutzungsgrenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den 
Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nut-
zung der Kreditkarte entstehen. Die Genehmigung einzelner 
Kreditkartenumsätze führt weder zu einer Einräumung eines 
Kredits noch zu einer Erhöhung eines zuvor eingeräumten 
Kredits. Jede Überschreitung der finanziellen Nutzungsgren-
ze ist unabhängig von der Kreditkartenabrechnung sofort 
zum Ausgleich fällig. 
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Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des 6.	
Karteninhabers

Unterschrifta)	

Der Karteninhaber hat die Kreditkarte nach Erhalt unverzüg-
lich auf dem Unterschriftenfeld zu unterschreiben.

Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarteb)	

Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, 
um zu verhindern, dass sie abhanden kommt und miss-
bräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht 
unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn 
jede Person, die im Besitz der Kreditkarte ist, hat die Mög-
lichkeit, mit ihr missbräuchliche Verfügungen zu tätigen.

Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)c)	

Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine 
andere Person Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN 
darf insbesondere nicht auf der Kreditkarte vermerkt oder 
in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. 
Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der 
Kreditkarte kommt, hat die Möglichkeit, zusammen mit der 
PIN und Kreditkarte missbräuchliche Verfügungen zu tätigen 
(z. B. Geld am Geldautomaten abzuheben).

Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabersd)	

Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner 
Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung der Kreditkarte, der Kar-
tendaten oder der PIN fest, hat er die Bank oder den Sperr-
annahmedienst (+49/ 116 116, 24 h Service) hierüber 
unverzüglich zu unterrichten (Sperranzeige).

Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch 
unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. Er hat ferner die 
Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Verfügung zu unterrichten. 
Sollten sich als verloren oder gestohlen gemeldete Karten 
wieder einfinden, dürfen sie vom Karteninhaber nicht mehr 
eingesetzt werden.

Zahlungsverpflichtung des Karteninha-7.	
bers

Die Bank wird die bei der Nutzung der Kreditkarte ent-(1)	
standenen sofort fälligen Forderungen der Vertragsun-
ternehmen gegen den Karteninhaber bezahlen. Der 
Karteninhaber ist seinerseits verpflichtet, der Bank 
diese Forderungsbeträge zu erstatten. Entsprechendes 
gilt für im Rahmen des Bargeldservices entstandenen 
Forderungen.

Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz 
der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung 
der Kreditkarte entstehen. 

Die der Bank aufgrund der Nutzung der Kreditkarte 
zustehenden Zahlungsansprüche und Entgelte werden 
auf dem Kreditkartenkonto in laufende Rechnung ein-
gestellt.

Der Karteninhaber erhält monatlich eine Abrechnung (2)	
über die mit der Kreditkarte getätigten Umsätze. Bei Ab-
rechnung über ein Firmenkonto erhält auch die Firma 
eine Kopie der Kartenabrechnung. Der in der Kredit-
kartenabrechnung ausgewiesene Forderungsbetrag ist 
fällig, sobald die Bank dem Karteninhaber eine Abrech-
nung erteilt hat. Dieser Betrag wird dem vom Karten-
inhaber angegebenen Girokonto (Abrechnungskonto) 
zeitnah belastet. Der Karteninhaber hat dafür Sorge 
zu tragen, dass ein Ausgleich der Kreditkartenumsät-
ze zum Zeitpunkt der Belastung gewährleistet ist. Bei 
Abrechnung über ein Firmenkonto erhält auch die Firma 
eine Kopie der Kartenabrechnung. Der Karteninhaber 
hat die Kreditkartenabrechnung unverzüglich auf nicht 
autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Verfügungen hin 
zu überprüfen.

Gesamtschuldner 8.	

Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Kre-
ditkarte haften die Antragsteller als Gesamtschuldner. Dies be-
deutet, dass auch bei Abrechnung über ein Firmenkonto der Kar-
teninhaber neben der Firma für sämtliche mit der Karte getätigten 
Umsätze persönlich haftet.

Jeder Antragsteller kann den Kreditkartenvertrag jederzeit gegen-
über der Bank und nur mit Wirkung für alle Antragsteller durch 
Kündigung beenden. Für das Kündigungsrecht der Bank gilt Ziffer 
13. entsprechend. Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Kreditkarte mit Wirksamwerden der Kündigung an die 
Bank zurückgegeben wird. Die Aufwendungen, die aus der wei-
teren Nutzung der Karte bis zu ihrer Rückgabe entstehen, haben 
die Antragsteller ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen. Unab-
hängig davon wird die Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, 
um Kartenverfügungen mit der Kreditkarte nach einer schriftlichen 
Erklärung der Kündigung zu unterbinden.

Reklamationen und Beanstandungen9.	

Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhält-
nis zwischen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen 
sind unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht 
die Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers. Die Rechte des 
Karteninhabers nach Nr. 12.b) (5) dieser Bedingungen bleiben 
unberührt.

Umrechnung von Fremdwährungsbeträ-10.	
gen 

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungs-
geschäften ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leis-
tungsverzeichnis.



��� ��������
���������� ��

Kreditkarten-Kundenbedingungen für DKB-VISA Business Card Stand: 31. Oktober 20093 von 5

Entgelte für den Kartenservice und frem-11.	
de Kosten

Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Ent-
gelte und Auslagen ergeben sich aus dem Preis- und Leistungs-
verzeichnis der Bank.

Die Bank ist darüber hinaus berechtigt, Ersatz für von Dritten für 
im Zusammenhang mit der Nutzung der Kreditkarte erbrachte 
Leistungen in Rechnung gestellte Entgelte (z. B. Gebühren für 
vom Karteninhaber zu vertretende Rücklastschriften) zu verlan-
gen.

Haftung; Erstattungs- und Schadenser-12.	
satzansprüche

Haftung des Karteninhabersa)	

Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige(1)	

Verliert der Karteninhaber seine Kreditkarte oder (a)	
PIN oder werden sie ihm gestohlen oder kommen 
sie in sonstiger Weise abhanden und kommt es 
dadurch zu einer nicht durch ihn autorisierten 
Kreditkartenverfügung, so haftet der Karteninhaber 
für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperran-
zeige verursacht werden, in Höhe von maximal 
50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den 
Karteninhaber an dem Verlust oder Diebstahl  ein 
Verschulden trifft. Die Haftung nach Nr. 12.a) (1) 
(e) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt un-
berührt.

Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht (b)	
autorisierten Kreditkartenverfügung, ohne dass 
ein Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte vorliegt, 
haftet der Karteninhaber für die hierdurch entstan-
dene Schäden bis zu einem Betrag von maximal 
50 Euro, wenn der Schaden darauf beruht, dass 
der Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Auf-
bewahrung der Kreditkarte oder der PIN fahrlässig 
verletzt hat. Die Haftung nach Nr. 12.a) (1) (e) für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt.  

Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um (c)	
einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Kre-
ditkarte in einem Land außerhalb Deutschlands 
und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)1 
oder in der Währung eines Staates außerhalb des 
EWR2, haftet er für Schäden aufgrund von nicht 
autorisierten Zahlungen über die Haftungsgrenze 
von 150 Euro nach Nr. 12.a) (1) (a) und (b) hi-
naus, wenn er die ihm nach diesen Bedingungen 
obliegenden Pflichten fahrlässig oder vorsätzlich 

verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung 
ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens bei-
getragen, haftet die Bank für den entstandenen 
Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen 
Mitverschuldens. 

Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Scha-(d)	
dens nach Nr. 12.a) (1) (a) und (b) verpflichtet, 
wenn er die Sperranzeige nicht abgeben konnte, 
weil die Bank nicht die Möglichkeit zur  Entgegen-
nahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und 
der Schaden dadurch eingetreten ist.

Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht au-(e)	
torisierten Verfügung und hat der Karteninhaber 
seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in 
betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kar-
teninhaber den hierdurch entstandenen Schaden 
in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Kar-
teninhabers kann insbesondere dann vorliegen, 
wenn

er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchli---
che Kartenverfügung der Bank oder dem Sperr-
annahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich 
mitgeteilt hat,
die PIN auf der Kreditkarte vermerkt oder zusam---
men mit der Kreditkarte verwahrt war,
die PIN einer anderen Person mitgeteilt und der --
Missbrauch dadurch verursacht wurde.

Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige(2)	

Sobald der Bank oder dem Sperrannahmedienst der 
Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte, die missbräuch-
liche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Kreditkarte mit PIN angezeigt wurde, über-
nimmt die Bank alle danach durch Kartenverfügungen 
entstehenden Schäden.

Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, 
trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige 
entstehenden Schäden.  

Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninha-b)	
bers

Erstattung bei nicht autorisierter Verfügung(1)	

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat 
die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflich-
tet, dem Karteninhaber den Betrag unverzüglich und 
ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag einem Kon-
to des Karteninhabers belastet, wird die Bank dieses 
wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne 

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Italien, Irland, Griechenland, Lettland,  
   Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes  
   Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Liechtenstein, Norwegen und Island.

2 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische 
  Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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die Belastung durch die nicht autorisierte Verfügung 
befunden hätte.

Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfüh-(2)	
rung einer Verfügung 

Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-(a)	
führung einer autorisierten Kartenverfügung kann 
der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Kartenverfügungs-
betrages insoweit verlangen, als die Kartenverfü-
gung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag einem Konto des Karteninhabers belastet, 
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhaft 
ausgeführte Kartenverfügung befunden hätte.  

 
Der Karteninhaber kann über den Nr. 12.b) (2) (b)	
(a) hinaus von der Bank die Erstattung der Entgel-
te und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten Kartenverfügung in Rechnung 
gestellt oder seinem Konto belasten wurden.

Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht (c)	
oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kar-
tenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers 
nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-
richten.

Schadensersatzansprüche des Karteninhabers(3)	

Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung (a)	
einer autorisierten Kartenverfügung oder bei einer 
nicht autorisierten Kartenverfügung kann der Kar-
teninhaber von der Bank einen Schaden, der nicht 
bereits von den Nr. 12.b) (1) und (2) erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die 
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von 
ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie 
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, 
dass die wesentliche Ursache bei einer zwischen-
geschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber 
vorgegeben hat. 

Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Ver-(b)	
halten zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Karteninhaber den Schaden zu tragen haben.

Die Haftung nach Nr. 12.b) (3) ist auf 12.500 (c)	
Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsgrenze gilt nicht

für nicht autorisierte Zahlungen,--
	bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, --
	für Gefahren, die die Bank besonders übernom---
men hat und
	für den Zinsschaden, soweit der Karteninhaber --
Verbraucher ist.	

Haftungs- und Einwendungsausschluss(4)	

Ansprüche und Einwendungen gegen die Bank (a)	
nach Nr. 12.b) (1) bis (3) sind ausgeschlossen, 
wenn der Karteninhaber diese nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastungsbuchung auf 
dem Abrechnungskonto gegenüber der Bank an-
gezeigt hat. 

Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn 
die Bank den Karteninhaber über die aus der Ver-
fügung resultierende Belastungsbuchung entspre-
chend dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls 
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Ansprüche und Einwendungen nach 
Nr. 12.b) (1) bis (3) kann der Karteninhaber auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung die-
ser Frist verhindert war. 

Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank (b)	
sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände

auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehba---
ren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen 
Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können oder
	von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Ver---
pflichtung herbeigeführt wurden.

Erstattungsanspruch bei einer von dem Vertragsunter-(5)	
nehmen ausgelösten autorisierten Kartenverfügung

Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelös-
ten autorisierten Kartenverfügung hat der Karteninhaber 
einen Anspruch auf Erstattung des belasteten Zahlungs-
betrages, wenn
	bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angege---
ben wurde und
	der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der --
Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Aus-
gabeverhalten, den Bedingungen des Kreditkartenver-
trages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls 
hätte erwarten können; mit einem etwaigen Wäh-
rungsumtausch zusammenhängende Gründe bleiben 
außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwech-
selkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber muss gegenüber der Bank die Sach-
umstände darlegen, mit denen er seinen Erstattungsan-
spruch begründet.

Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist aus-
geschlossen, wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wo-
chen ab dem Zeitpunkt des Ausweises der Belastung 
des betreffenden Zahlungsbetrags auf der Kreditkarten-
abrechnung gegenüber der Bank geltend macht.
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Kündigung13.	

Der Kreditkartenvertrag kann vom Karteninhaber jederzeit, (1)	
von der Bank mit einer Frist von zwei Monaten, jeweils zum 
Monatsende gekündigt werden.

Wird die zwischen der Firma und der Bank bestehende 
Business Card Rahmenvereinbarung gekündigt, endet der 
Kreditkartenvertrag zum Zeitpunkt der Beendigung dieser 
Rahmenvereinbarung. Die Bank wird den Karteninhaber 
hierüber informieren.

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündigen, (2)	
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortset-
zung des Kreditkartenvertrages auch unter angemessener 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninha-
bers für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt 
insbesondere vor, wenn die Firma oder der Karteninhaber 
unrichtige Angaben über ihre Vermögenslage gemacht 
haben oder eine wesentliche Verschlechterung ihrer Ver-
mögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die 
Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag 
gegenüber der Bank wesentlich gefährdet ist. 

Scheidet der Karteninhaber aus der Firma aus oder wird dem 
Karteninhaber von der Firma die Berechtigung zur Nutzung 
der Karte entzogen, hat der Karteninhaber die Kreditkarte 
entwertet an die Bank zurückzugeben. Daneben ist die Bank 
berechtigt, den Kreditkartenvertrag fristlos zu kündigen.

Folgen der Kündigung, Ausscheiden aus 14.	
der Firma

Mit Wirksamwerden der Kündigung oder Ausscheiden des Kar-
teninhabers aus der Firma darf die Kreditkarte nicht mehr benutzt 
werden. Sie ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zu-
rückzugeben.

Die Firma ist berechtigt, die Bank über das Ausscheiden des Kar-
teninhabers aus der Firma zu informieren.

Einzug und Sperrung der Kreditkarte 15.	

Die Bank kann die Kreditkarte sperren und den Einzug der Kredit-
karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen, wenn

sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag aus wichtigem Grund --
zu kündigen,
sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der --
Kreditkarte dies rechtfertigen oder
der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver---
wendung der Kreditkarte besteht.

Die Bank wird den Karteninhaber über die Sperre unter Anga-
be der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens 
jedoch nach der Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen 
darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche 
Verpflichtungen verstoßen würde. 

Zur Aufhebung einer Sperre muss sich der Karteninhaber mit der 
Bank in Verbindung setzen.

Die Bank wird die Kreditkarte entsperren oder diese durch eine 
neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht 
mehr gegeben sind. Auch hierüber wird der Karteninhaber unter-
richtet.

Eigentum16.	

Die Kreditkarte bleibt Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. 
Die Kreditkarte ist nur für den auf der Kreditkarte angegebenen 
Zeitraum gültig. 

Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der 
Gültigkeit der Kreditkarte ist die Bank berechtigt, die alte Kredit-
karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Kreditkarte 
zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung des Kreditkartenver-
trages oder Ausscheiden des Karteninhabers aus der Firma), so 
hat der Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an die Bank 
zurückzugeben. 

Einschaltung Dritter17.	

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kreditkartenvertra-
ges zur Bewirkung der von ihr zu erbringenden Leistungen und 
zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leis-
tungen Dritter zu bedienen. Die Daten des Karteninhabers werden 
diesen Dritten ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung 
des Vertragsverhältnisses zur Verfügung gestellt.

Geltung deutschen Rechts18.	

Für die Geschäftsverbindung gilt deutsches Recht. Vertragsspra-
che ist deutsch. Die Kommunikation mit dem Karteninhaber er-
folgt auf deutsch.

Änderung der Bedingungen19.	

Änderungen dieser Bedingungen sowie der nach Nr. 11 ver-
einbarten Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Ist im Rahmen der Geschäftsbeziehung ein anderer 
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. Onlinebanking), können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Hierauf wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Werden dem Karteninhaber Än-
derungen der Bedingungen sowie der nach Nr. 11 vereinbarten 
Entgelte angeboten, kann er den Vertrag vor dem Wirksamwerden 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.

Außergerichtliche Streitschlichtung und 20.	
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der 
Karteninhaber an die im Preis- und Leistungsverzeichnis näher 
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.


